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Erwägungen
E. 4
Demnach ist die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Bei diesem Verfahrensausgang hat der unterliegende Beschwerdeführer die Gerichtskosten zu tragen (vgl. Art. 66 Abs. 1, Art. 65 BGG ). Parteientschädigungen sind nicht geschuldet (vgl. Art. 68 Abs. 1, Abs. 3 und Abs. 4 BGG ).
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